
Beschluss des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 15. 
September 2010 (Vorabentscheidungsersuchen der Cour 
du Travail de Bruxelles — Belgien) — Jhonny 
Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Rat der 

Europäischen Union 

(Rechtssache C-386/09) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 2 der Verfahrensordnung — Richtlinie 
2001/23/CE — Übergang von Unternehmen — Wahrung von 
Ansprüchen der Arbeitnehmer — Nichterneuerung des 

befristeten Arbeitsvertrags eines Leiharbeitnehmers) 

(2010/C 346/36) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour du Travail de Bruxelles 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Jhonny Briot 

Beklagte: Randstad Interim, Sodexho SA, Rat der Europäischen 
Union 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Cour du travail de Bruxelles — 
Auslegung der Art. 1 (Abs. 1), 2 (Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 
Buchst. c), 3 (Abs. 1) und 4 (Abs. 1) der Richtlinie 2001/23/EG 
des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen 
der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABl. L 82, S. 16) — 
Nichterneuerung des befristeten Arbeitsvertrags eines Leiharbeit
nehmers aufgrund eines Unternehmensübergangs — Möglich
keit, eine Leiharbeitsfirma oder in Ermangelung einer solchen 
ein Gemeinschaftsorgan, die bzw. das die Dienste von Leih
arbeitnehmern in Anspruch nimmt, einem „veräußernden Ar
beitgeber“ gleichzustellen — Möglicher Ausschluss von Leih
arbeitnehmern von den Garantien dieser Richtlinie — Verpflich
tung oder Befugnis des Erwerbers, das Arbeitsverhältnis aufrecht 
zu erhalten 

Tenor 

Endete der befristete Arbeitsvertrag eines Leiharbeitnehmers aufgrund 
des Ablaufs einer vereinbarten Frist zu einem Zeitpunkt, der vor dem 
Zeitpunkt des Übergangs der Tätigkeit liegt, der der Leiharbeitnehmer 
zugewiesen war, verstößt die Nichterneuerung dieses Vertrags aufgrund 
des Übergangs unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
nicht gegen das Verbot nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 

2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprü
chen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Unternehmens- oder Betriebsteilen. Daher ist dieser Leiharbeit
nehmer nicht so anzusehen, als stünde er dem entleihenden Unterneh
mern zum Zeitpunkt des Übergangs weiter zur Verfügung. 

( 1 ) ABl. C 312 vom 19.12.2009. 

Beschluss des Gerichtshofs vom 2. September 2010 — 
Mehmet Salih Bayramoglu/Europäisches Parlament, Rat 

der Europäischen Union 

(Rechtssache C-28/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Art. 119 der Verfahrensordnung — Nicht 
ordnungsgemäße Anträge — Offensichtliche Unzulässigkeit) 

(2010/C 346/37) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Mehmet Salih Bayramoglu (Prozessbevoll
mächtigter: A. Riza, QC) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäisches Parlament (Prozess
bevollmächtigte: C. Karamarcos und N. Görlitz), Rat der Euro
päischen Union (Prozessbevollmächtigte: M. Balta und E. Finne
gan) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz 
(Zweite Kammer) vom 24. September 2009, Bayramoglu/Par
lament und Rat (T-110/09), mit dem das Gericht eine Klage auf 
Nichtigerklärung des Beschlusses 2004/511/EG des Rates vom 
10. Juni 2004 über die Vertretung des zyprischen Volkes im 
Europäischen Parlament im Falle einer Lösung der Zypern-Frage 
als offensichtlich unzulässig abgewiesen hat — Verspätete Kla
geerhebung 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Herr Bayramoglu trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010.
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